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1. Einleitung

Neue epidemiologische und 
hygienisch-mikrobiologische 
Untersuchungen weisen da rauf 
hin, dass dem Hausinstallati-
onssystem in medizinischen 
Einrichtungen als Infektionsre-
servoir eine bislang unterschätz-
te Bedeutung zukommt. Beach-
tet wurde bisher insbesondere 
das Risiko einer Vermehrung von 
Legionellen in Hausinstallati-
onssystemen. Aber auch andere 
Mikroorganismen, wie Pseudo-
monas aeruginosa und weitere, 
insbesondere gramnegative Mi-
kroorganismen können sich in 
Hausinstallationssystemen ver-
mehren und zu Infektionsrisiken 
führen.

Mit der neuen Trinkwasser-Ver-
ordnung (2001) werden Wasser-
entnahmestellen von Hausin-
stallationssystemen ausdrücklich 
in die hygienisch-mikrobiologi-
sche Überwachung einbezogen. 

Vor diesem Hintergrund haben 
die neuen Erkenntnisse eine zu-
sätzliche Bedeutung erlangt. Ver-
stärkte Anstrengungen zur Prä-
vention sind erforderlich.

2. Mikrobiologische 
Risiken

Das Hausinstallationssystem 
als Infektionsreservoir für Legi-
onellen ist seit vielen Jahren gut 
untersucht, und es wurden u. a. 
seitens des DVGW entsprechende 
Regelwerke herausgegeben, die 
zukünftig durch weitergehende 
Empfehlungen der Trinkwasser-
kommission beim Umweltbun-
desamt ergänzt werden.

Insbesondere zu Pseudomonas 
aeruginosa liegen nunmehr wei-

tergehende epidemiologische 
Untersuchungen unter Einbe-
ziehung molekularer Feintypi-
sierungsverfahren vor, die einen 
eindeutigen Zusammenhang 
zwischen einer Kontamination 
von Wasser führenden Systemen, 
insbesondere Wasserauslässen in 
Risikobereichen, und dem Auf-
treten zum Teil schwer verlaufen-
der Infektionen belegen. Pseudo-
monas aeruginosa gilt als einer 
der wichtigsten im Krankenhaus 
auftretenden Infektionserreger, 
der sich erschwerend durch eine 
hohe natürliche Antibiotikaresis-
tenz auszeichnet. 

So konnte gezeigt werden, dass 
etwa 40 % der nosokomialen 
Pseudomonas-Infektionen bei 
Patienten der stationären Versor-
gung auf eine Kontamination des 
Leitungswassers, hauptsächlich 
über Wasserhähne, zurückzu-
führen waren. Es wird geschätzt, 
dass in den USA jedes Jahr 1.400 
Menschen an einer wasserbe-
dingten nosokomialen Pneumo-
nie durch Pseudomonas aerugi-
nosa versterben.

Neben Pseudomonas aerugino-
sa und Legionellen sind weitere, 
hauptsächlich den Coliformen 
sowie den Nonfermentern zu-
zurechnende Krankheitserre-
ger im Zusammenhang mit der 
Kontamination von Hausinstal-
lationssystemen von Bedeutung, 
die entweder direkt oder indirekt 
eine Gefährdung, insbesondere 
von Patienten in Krankenhäu-
sern, Alten- und Pflegeheimen 
bedingen. Neben Wundinfekti-
onen und Harnwegsinfektionen 
können hierdurch auch außer-
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halb solcher Risikobereiche Au-
ßenohrinfektionen und Horn-
hautentzündungen bei Kontakt-
linsenträgern ausgelöst werden. 
Die Infektionsübertragung ge-
schieht in der Regel nicht über 
das Trinken kontaminierten Was-
sers, sondern über den Kontakt 
oder indirekt über Kontaminati-
on medizinisch-technischer Ge-
räte oder anderer Übertragungs-
vehikel, die mit erregerhaltigem 
Trinkwasser aufbereitet wurden.

Es muss daher geprüft werden, 
ob mit der Zunahme infektdis-
ponierter Personen in der Nor-
malbevölkerung außerhalb von 
Risikobereichen, wie Kranken-
häusern und Pflegeheimen, diese 
Problematik grundsätzlich auch 
in der allgemeinen Lebensum-
welt, wie im häuslichen Umfeld 
in größeren Wohneinheiten von 
Bedeutung ist.

Jeder Betreiber einer Hausin-
stallationsanlage ist schon seit 
langem aufgrund der Verkehrs-
sicherungspflicht gehalten, den 
Benutzer vor Gefahren zu schüt-
zen, die über das übliche Risiko 
bei der Anlagenbenutzung 
hinausgehen. 

Mikroorganismen, die nicht 
den Coliformen zuzurechnen 
sind, wie insbesondere Pseudo-
monas aeruginosa und andere 
nicht fermentierende Bakterien 
werden nicht durch das klas-
sische Indikatorsystem gemäß 
Trinkwasser-Verordnung erfasst. 
Es muss daher davon ausgegan-
gen werden, dass ein Wasser, 
welches den Anforderungen der 
Trinkwasser-Verordnung ent-
spricht, nicht unbedingt frei ist 
von Pseudomonaden und ande-
ren nicht fermentierenden Bak-
terien.

Als relevante Risikofaktoren 
für eine zum Teil über lange Zeit 
bestehende Verunreinigung von 
Kaltwasserleitungen, aber auch 
von Warmwasserleitungen sind
–    nicht sachgerechte Planung 

(z. B. Überdimensionierung, 
lange Stichleitungen) 

–    nicht regelmäßig genutzte Lei-
tungsteile mit stagnierendem 
Wasser

–    mangelhafte, nicht fachgerech-
te Installation

–    Verwendung ungeeigneter Ma-
terialien und Bauteile

–    nicht bestimmungsgemäßer 
Betrieb (erhöhte Tempera-
tur im Kaltwasserbereich von 
mehr als 20 °C, nicht regelmä-
ßig genutzte Leitungsteile mit 
stagnierendem Wasser

–    nicht sachgerechte Dichtig-
keitsprüfung vor Inbetriebnah-
me zu nennen. 

Die bisher vorliegenden Er-
fahrungen zur Sanierung von 
mit Pseudomonas aeruginosa 
kontaminierten Hausinstallati-
onssystemen sind widersprüch-
lich. Es liegen durchaus Berichte 
vor, denen zufolge nach Inbe-
triebnahme und ausreichender 
Durchspülung alle Leitungsteile 
ohne Nachweis von Pseudomo-
nas aeruginosa blieben. In an-
deren Fällen konnte trotz sach- 
und fachgerecht durchgeführter 
Sanierung ein dauerhafter Sanie-
rungserfolg nicht erreicht wer-
den und erst nach Austausch in 
der Hausinstallation konnte die 
Kontamination erfolgreich unter 
Kontrolle gebracht werden.

Die persistierende Verunreini-
gung eines Hausinstallationssys-
tems ist offensichtlich ein mul-
tifaktorielles Geschehen, wobei 
die Qualität des eingespeisten 
Wassers sowie die Qualität der 
Planung, Installation und Inbe-
triebnahme wesentliche Fakto-
ren bei der Verursachung von 
Verunreinigungen sein können. 
Vor diesem Hintergrund kommt 
der Prävention einer Kontamina-
tion des Hausinstallationssytems 
bereits in der Planungsphase er-
hebliche Bedeutung bei.

3. Maßnahmen
Am Institut für Hygiene und 

Öffentliche Gesundheit fand 
im Frühjahr 2004 ein Experten-
Hearing statt, das im Auftrag der 
Trinkwasserkommission beim 
Umweltbundesamt einberufen 
worden war und sich mit Fra-

gen zur Verringerung der Risiken 
durch derartige Verunreinigun-
gen beschäftigte. Diese Arbeits-
gruppe gab die nachfolgenden 
Empfehlungen.

Die wichtigsten Regeln zur 
Prävention und Kontrolle sind 
bereits in den existierenden ein-
schlägigen technischen Regeln 
beschrieben:
–    DIN 1988 (Technische Regeln 

für Trinkwasser-Installationen 
TRWI)

–    DIN 1717
–    DVGW-Arbeitsblatt W 291 (Rei-

nigung und Desinfektion von 
Wasserverteilungsanlagen)

–    DVGW-Arbeitsblatt W 404 
(Wasseranschlussleitungen)

–    DVGW-Arbeitsblatt W 551 
( Trinkwassererwärmungs- 
und Trinkwasseranleitungen, 
technische Maßnahmen zur 
Verminderung des Legionel-
lenwachstums, Planung, Er-
richtung, Betrieb und Sanie-
rung von Trinkwasser-Installa-
tionen)

–    DVGW-Arbeitsblatt W 553 (Be-
messung von Zirkulationssys-
temen in zentralen Trinkwas-
sererwärmungsanlagen)

–    VDI-Richtlinie 6023 (Hygie-
nebewusste Planung, Ausfüh-
rung, Betrieb und Instandhal-
tung von Trinkwasseranlagen).

Die Pflicht zur Beachtung der 
o. g. technischen Regeln ergibt 
sich für den Betreiber der Haus-
installation aus § 4 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 3 Nr. 2 Buchstabe 
C der Trinkwasserverordnung.

Weitere Informationen und 
Empfehlungen enthalten Infor-
mationsschriften von BHKS und 
ZVSHK:
–    BHKS-Regeln: 5.001 Druckprü-

fung von Trinkwasserleitun-
gen, 5.002 Spülen von Trink-
wasser-Installationen, 5.003 
Wartung sanitärtechnischer 
Anlagen-Richtzeiten für die 
Durchführung

–    ZVSHK: Betriebsanleitungen 
von Trinkwasser-Installati-
onen, Spülen, Desinfizieren 
und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen, 
Dichtigkeitsprüfungen von 
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Trinkwasser-Installationen mit 
Druckluft, Inertgas oder Was-
ser.

Während des Expertenhearings 
wurden nachfolgende Aspek-
te, die in den o. g. Regelwerken, 
Empfehlungen und Informati-
onen aufgeführt sind, hinsicht-
lich Prävention und Kontrolle 
nochmals herausgestellt, wobei 
aufgrund epidemiologischer und 
hygienisch-mikrobiologischer 
Ergebnisse insbesondere Pla-
nung, Installation, Dichtigkeits-
prüfung, Inbetriebnahme und 
Betrieb jeweils ein ganz entschei-
dender und unter hygienischen 
Gesichtspunkten bislang nicht 
ausreichend ernst genommener 
Stellenwert zugemessen wurde.

3.1 Anforderungen an die 
zentrale Wasserversorgung

Der Vermeidung einer Ein-
schwemmung von Pseudomonas 
aeruginosa aus Wasserversor-
gungsanlagen nach § 3 Nr. 2 a 
und § 3 Nr. 2 b kommt hohe Be-
deutung zu. 

Da insbesondere bei neu ver-
legten Rohrleitungen Pseudomo-
nas aeruginosa gehäuft festge-
stellt wird, sollte bei neu verleg-
ten Rohrleitungen gezielt vor An-
schluss an die zentrale Wasser-
versorgung auf das Vorkommen 
von Pseudomonas aeruginosa 
untersucht werden. Das Analy-
severfahren entspricht Anlage 5 
der TrinkwV 2001.

Trinkwasser sollte Pseudo-
monas aeruginosa in 100 ml 
nicht enthalten. Als Richtwert 
für Legionellen gilt eine Konzen-
tration von höchstens 100 KBE 
Legionellen/100ml.

3.2 Planung und Installation
Leitungen, Apparate und Arma-

turen müssen für die festgelegten 
Nutzungen und den daraus er-
mittelten Bedarf dimensioniert 
werden. 

Die Werkstoffwahl hat nach 
den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik zu erfolgen. Es 
dürfen nur saubere und trocke-
ne Installationsmaterialien ver-

wendet werden. Stichleitungen 
sollten nur kurz sein – Strang- 
oder Ringleitungssysteme sind 
zu installieren. Bypass-Leitun-
gen, die im Normalbetrieb nicht 
durchströmt werden, sind nicht 
zulässig. Entnahmestellen am 
Endpunkt einer Stockwerkslei-
tung müssen regelmäßig genutzt 
werden.

Die Wärmeübertragung zwi-
schen Warm- und Kaltleitungen 
muss minimiert werden. Leitun-
gen für Trinkwasser (kalt) dürfen 
nur dann in Installationsschäch-
ten, Kanälen und -gängen vor-
gesehen werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass dadurch eine 
Trinkwassertemperatur von 20 °C 
regelmäßig und 25 °C im Ausnah-
mefall nicht überschritten wird.

Einzelsicherungen sind zu be-
vorzugen, Strangentlüftungen 
sollten vermieden werden. Es 
muss eine periodische Spülung 
in Krankenhäusern, Arztpraxen 
oder Hotels sichergestellt sein, 
unabhängig davon, ob Zimmer 
belegt sind oder nicht.

Berührungslose Entnahme-
armaturen können isoliert mit 
Pseudomonaden und Legionel-
len besiedelt sein und bedürfen 
einer besonderen Aufmerksam-
keit und Wartung. 

Feuerlöschleitungen „Nass“, 
die an die Trinkwasseranlage an-
geschlossen sind, können nicht 
hygienisch sicher betrieben wer-
den. Feuerlöschleitungen, die 
an die Trinkwasseranlage ange-
schlossen werden, sollen in Ab-
stimmung mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden bevorzugt als 
„Nass/Trocken“-Feuerlöschlei-
tungen geplant werden. Feuer-
löschleitungen „Nass“ sind nur 
dann zu planen, wenn sie von 
den für den Brandschutz zustän-
digen Behörden ausdrücklich ge-
fordert werden. Es muss dann ein 
ausreichender Wasseraustausch 
in der Praxis gewährleistet sein. 
Feuerlöschleitungen „Trocken“ 
dürfen keine Verbindung zur 
Trinkwasserleitung haben.

3.3 Prüfung auf Dichtheit
Eine Prüfung auf Dichtheit mit 

Wasser nach DIN 1988 Teil 2, Ab-
schnitt 11.1 darf nur mit Wasser 
von Trinkwasserqualität erfol-
gen, das Pseudomonas aerugino-
sa in 100 ml nicht enthält, und ist 
nur zulässig, wenn die Inbetrieb-
nahme der Trinkwasseranlage 
unmittelbar danach erfolgt. Eine 
Prüfung mit Trinkwasser und 
anschließendem Absperren und 
Entleeren ist aus hygienischen 
Gründen nicht zulässig.

Trinkwasseranlagen, die nicht 
unmittelbar nach Fertigstellung 
in Betrieb genommen werden, 
sind unter Beachtung der Sicher-
heitsanforderungen mit ölfrei-
er Druckluft bzw. mit Stickstoff 
bis maximal 3 bar pe zu prüfen. 
Aus hygienischer und korrosi-
onschemischer Sicht wird die 
Verwendung von inerten Gasen 
empfohlen (Kondensatbildung 
in der Rohrleitung als Folge der 
Feuchtigkeit der Druckluft).

Diese Maßnahmen sind in Ge-
bäuden, in denen ein erhöhter 
hygienischer Schutz erforderlich 
ist, wie z. B. bei medizinischen 
Einrichtungen, Krankenhäusern, 
Arztpraxen zwingend erforder-
lich.

Eine Dichtheitsprüfung mit 
Wasser kann nur erfolgen, wenn 
sichergestellt ist, dass
–    der Hausanschluss gespült und 

für den Anschluss und Betrieb 
freigegeben wurde;

–    der Bauwasseranschluss für 
die Befüllung aus hygienischer 
Sicht geeignet ist;

–    die Befüllung des Leitungs-
systems über hygienisch ein-
wandfreie Bauteile und Kom-
ponenten erfolgt;

–    von der Dichtheitsprüfung bis 
zur Inbetriebnahme die Anlage 
voll gefüllt bleibt;

–    der Zeitraum von der Dicht-
heitsprüfung bis zur Inbetrieb-
nahme maximal 48 Stunden 
beträgt;

–    bei längeren Zeiträumen zwi-
schen Dichtheitsprüfung und 
Inbetriebnahme regelmäßige 
Spülungen erfolgen. Empfeh-
lenswert ist eine Zugabe von 
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Desinfektionsmitteln (z. B. Na-
triumhypochlorit oder Chlor-
dioxid) beim Befüllen und 
Spülen entsprechend der Liste 
der Aufbereitungsstoffe und 
Desinfektionsverfahren gemäß 
§ 11 Trinkwasser-Verordnung 
2001 in der jeweils gültigen 
Fassung.

3.4 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme der An-

lage sollte zu einem Zeitpunkt 
erfolgen, der den unmittelbar 
anschließenden Dauerbetrieb 
gewährleistet. Die Inbetrieb-
nahme der Anlage setzt auch die 
Übergabe an den Betreiber/Nut-
zer voraus. Der Vertreter des Be-
treibers/Nutzers übernimmt bei 
der Übernahme der Anlage auch 
die Verantwortung für den hygi-
enisch einwandfreien Betrieb.

Der Bau der Anlage und Vor-
schriften für ihren Betrieb sind 
vom Hersteller zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation ist dem 
Betreiber bei Inbetriebnahme 
der Anlage zu übergeben. 

3.4.1 Spülen der Anlage
Der Spülvorgang sollte nach 

DIN 1988 Teil 2 erfolgen.
Es darf nur Trinkwasser oder 

Druckluft in hygienisch ein-
wandfreier Qualität eingesetzt 
werden.

Das zur Spülung verwendete 
Wasser muss auf seine Trinkwas-
serqualität kontrolliert werden. 
Zusätzlich sollte grundsätzlich 
auf Pseudomonas aeruginosa un-
tersucht und das Vorkommen in 
100 ml ausgeschlossen werden. 
Hierdurch soll die Rechtssicher-
heit für das ausführende Unter-
nehmen sichergestellt werden.

Die Spülung der Anlage muss 
unmittelbar vor der Inbetrieb-
nahme einer Neuanlage erfolgen 
und sollte auch bei Wiederin-
betriebnahme der Trinkwas-
seranlage und von Anlagenab-
schnitten, die aus betrieblichen 
Gründen längere Zeit nicht ge-
nutzt wurden, durchgeführt wer-
den.

Der Spülvorgang muss proto-
kolliert werden.

In medizinischen Einrichtun-
gen sollte erst nach Vorliegen 
eines einwandfreien hygienisch-
mikrobiologischen Untersu-
chungsergebnisses (einschließ-
lich Freiheit von Pseudomonas 
aeruginosa in 100 ml) die Anlage 
zur Benutzung freigegeben wer-
den.

3.4.2 Zusätzliche Anforderungen 
bei Inbetriebnahme

Die Verbindung der Hausan-
schlussleitung mit der Hausin-
stallation muss ungebraucht 
und starr sein. Schlauchverbin-
dungen sind nicht zulässig. Die 
Erstbefüllung des Hausinstal-
lationssystems sollte ggf. mit 
feststofffreiem, filtrierten Trink-
wasser erfolgen. Sofern eine Des-
infektion des Wassers bei Erstbe-
füllung notwendig ist, muss der 
Nachweis der ausreichenden 
Desinfektionskapazität an einer 
endständigen Entnahmestelle 
erfolgen. Die Kontrolle der mi-
krobiologischen Wasserbeschaf-
fenheit sollte an endständigen 
Stellen entsprechend den Vorga-
ben der TrinkwV 2001 erfolgen. 

Es wird empfohlen, auch auf 
das Vorkommen von Pseudomo-
nas aeruginosa zu untersuchen. 
In Einrichtungen der medizini-
schen Versorgung sollte grund-
sätzlich auf das Vorkommen von 
Pseudomonas aeruginosa mit un-
tersucht werden.

3.5 Betrieb der Hausinstallation
Bei der Übergabe ist der ver-

antwortliche Betreiber auf seine 
Informationspflicht, seine Orga-
nisationshaftung und Verkehrs-
sicherungspflicht hinzuweisen. 
Die Übergabe/Übernahme er-
folgt auf der Grundlage eines Be-
triebs- und Einweisungsproto-
kolls, ggf. mit dem Nachweis der 
einwandfreien Wasserbeschaf-
fenheit. Das Protokoll soll von den 
Verantwortlichen unterschrieben 
werden. Bei der Übergabe ist der 
Betreiber insbesondere darauf 
hinzuweisen, dass er für einen 
regelmäßigen und vollständigen 
Austausch des Trinkwassers an 
allen Entnahmestellen bis zum 
bestimmungsgemäßen Betrieb 
der Anlage zu sorgen hat. Der Be-

treiber ist insbesondere auf DIN 
1988, VDI 6023, W 291 sowie W 
551 hinzuweisen.

Ein bestimmungsgemäßer Be-
trieb liegt insbesondere dann 
vor, wenn
–    erforderliche Maßnahmen zum 

Schutz des Trinkwassers nach 
DIN 1717 sowie nach DIN 1988 
Teil 4 und Teil 8 durchgeführt 
werden;

–    erforderliche Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnah-
men an der Trinkwasseran-
lage nach Vorgabe regelmäßig 
durchgeführt werden;

–    die Trinkwasseranlage niemals 
unmittelbar mit einem Lei-
tungssystem verbunden wird, 
das kein Trinkwasser führt;

–    keine länger dauernden Be-
triebsunterbrechungen erfol-
gen;

–    Stagnationen auf ein Minimum 
beschränkt bzw. möglichst ver-
mieden werden;

–    die oberen Temperaturgrenzen 
eingehalten werden.

Der Betreiber ist insbesondere 
verantwortlich für regelmäßige 
Inspektionen und Wartungen der 
Anlage, bevorzugt durch Fachun-
ternehmen.

3.6 Maßnahmen bei Betriebs-
unterbrechungen

Die Maßnahmen bei Betriebs-
unterbrechungen richten sich 
nach der Dauer der Betriebs-
unterbrechung (Stagnation). 
Leitungen dürfen bei Frostge-
fahr nur dann entleert werden, 
wenn keine anderen Maßnah-
men zum Frostschutz vertretbar 
sind. Trinkwasseranlagen oder 
Anlagenteile, die vorübergehend 
nicht genutzt werden, sollen an 
den Eintrittsstellen abgesperrt 
werden. Bei Wiederinbetrieb-
nahme soll durch Öffnung der 
entferntesten Entnahmearmatur 
der vollständige Trinkwasseraus-
tausch der Anlage oder der Anla-
genteile erreicht werden. 

Bei Trinkwasseranlagen oder 
Anlagenteilen, die länger als 
sechs Monate nicht genutzt 
werden, sind nach Anwendung 
der vorgenannten Maßnahmen 
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hygienisch-mikrobiologische 
Kontrolluntersuchungen gemäß 
Trinkwasser-Verordnung  bzw. 
auf Legionellen (nur Trinkwasser 
warm, in Sonderfällen auch Kalt-
wasser) durchzuführen. Bei mi-
krobiologischer Belastung sind 
Maßnahmen nach DVGW-Ar-
beitsblatt W 291 vorzunehmen. 
Bei Trinkwasseranlagen (warm) 
sind zusätzlich Maßnahmen 
nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 
erforderlich. 

Trinkwasseranlagen oder An-
lagenteile, die länger als ein Jahr 
nicht genutzt werden, sind von 
der Trinkwasserversorgung zu 
trennen. Die Wiederinbetrieb-
nahme darf nur durch das Was-
serversorgungsunternehmen 
oder durch ein eingetragenes 
Installationsunternehmen erfol-
gen.

Bei der Anwendung von Des-
infektionsverfahren sind ent-
sprechend § 11 der Trinkwasser-
Verordnung 2001 nur Stoffe und 
Konzentrationen zu verwenden, 
die vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Siche-
rung in einer Liste im Bundesge-
sundheitsblatt bekannt gemacht 
worden sind.

Nach Sanierungsmaßnahmen 
in Risikobereichen von Kran-
kenhäusern und anderen öffent-
lichen Einrichtungen muss die 
hygienisch-mikrobiologische 
Qualität durch ein unabhängiges, 
akkreditiertes Institut, in Einrich-
tungen des Gesundheitswesens 
mit krankenhaushygi enischer 
Expertise, überprüft und doku-
mentiert werden.

3.7 Schulung
Schulungen sind durchzufüh-

ren (VDI 6023 Beiblatt 2); an-
dernfalls sind die Anforderungen 
aus § 4 Abs. 1 TrinkwV ggf. nicht 
erfüllt.

Schulungsmaßnahmen müs-
sen sowohl für solche Instituti-
onen durchgeführt werden, die 
an Planung, Bau und Inbetrieb-
nahme von Trinkwasserinstalla-
tionen beteiligt sind, als auch für 
Betreiber von Hausinstallations-
anlagen, insbesondere in medi-
zinischen Einrichtungen. Zu den 
Schulungsunterlagen zählen
–    DIN 1988
–    VDI-Richtlinie 6023
–    „Trinkwasser-Check“ und 

„Fachbetrieb Hygiene und Si-
cherheit in der Trinkwasser-In-
stallation“ des ZVSHK

–    BHKS-Regeln 5.001, 5.002 und 
5.003

–    DVGW-Arbeitsblätter W 291, W 
404, W 551 und W 553.

3.8 Forschungsbedarf
Es wird erheblicher For-

schungsbedarf bezüglich
–    Umfang und Ausmaß der Kon-

tamination von Hausinstallati-
onssystemen 

–    Effizienz von Sanierungsver-
fahren

–    Ursachenforschung für Konta-
minationen

–    medizinisch-hygienischer 
Konsequenzen, insbesondere 
für die Sicherheit von Patien-
ten und Verbrauchern, 

gesehen.

In Übereinstimmung mit 
Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und 
gemäß VDI-Richtlinie 6023 wird 
die Einführung von Instandhal-
tungs- und Hygieneplänen für 
Hausinstallationen nach § 3 Nr. 2 
Buchstabe c der TrinkwV 2001 als 
erforderlich angesehen, aus de-
nen Wasser für die Öffentlichkeit 
bereitgestellt wird. 

In regelmäßigen Abständen 
sollen die hierbei gewonnenen 
Erkenntnisse wissenschaftlich 
aufgearbeitet und seitens der 
Trinkwasserkommission bewer-
tet werden. �




